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Änderungsvereinbarung zur Vereinbarung über die Wahrnehmung 
von Aufgaben der Jugendhilfe
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 25.01.2018 Ausschuss für Kinder, Jugend, Sport, Kultur der 
Samtgemeinde Salzhausen

Vorberatung

Nichtöffentlich 08.03.2018 Samtgemeindeausschuss Vorberatung
Öffentlich 15.03.2018 Rat der Samtgemeinde Salzhausen Entscheidung

Sachverhalt:
Die Samtgemeinde Salzhausen hat im Januar 2008, rückwirkend zum 01.01.2007, mit dem 
Landkreis Harburg die „Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe 
gemäß § 69 Absatz 6 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) / Kinder und Jugendhilfe-
gesetz (KJHG) i. v. m. § 13 Absatz 1 Nds. AG KJHG durch die Städte und Gemeinden im 
Landkreis Harburg (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege)“ 
von Anfang 1999 geändert geschlossen.

In einer Arbeitsgruppe auf Ebene der Hauptverwaltungsbeamten, mit den Gemeinden See-
vetal, Rosengarten, den Samtgemeinden Hanstedt, Jesteburg und Salzhausen und der Stadt 
Buchholz, wurde mit dem Landkreis Harburg der als Anlage beigefügte Vorschlag der Ände-
rungsvereinbarung erarbeitet.

Die bisherige Vereinbarung sah vor, dass die gesamten mit diesen Aufgaben im Zusammen-
hang stehenden Kosten direkt durch die Städte, Samt- und Gemeinden getragen werden. 
Der Landkreis Harburg hat sich mit einer Investitionskostenzuweisung in Höhe von 1.500,-€ 
pro geschaffenen Platz an den Investitionskosten beteiligt.

Der nachgefragte Betreuungsbedarf hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich er-
höht. Hinzu gekommen ist außerdem der Rechtsanspruch für die Betreuung der ein- bis drei-
jährigen Kinder. Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs wurden in allen Städten, Samt- und 
Gemeinden des Landkreises eine Vielzahl von neuen Plätzen geschaffen. Die laufenden 
Kosten für die Kindertagesbetreuung für die Krippen und Kindergärten sind mittlerweile in 
allen Kommunen des Landkreises in einen erheblichen Umfang angewachsen. Vor diesem 
Hintergrund wurde mit dem Landkreis Harburg eine Beteiligung an den laufenden Kosten 
vorgeschlagen. In mehreren Gesprächen wurde der Vorschlag erarbeitet, dass neben einer 
Senkung der Kreisumlage sich der Landkreis Harburg in den Jahren 2018 und 2019 mit ei-
nem Betrag von 3,54 Mio. Euro an den laufenden Kosten für die Kindertagesbetreuung betei-
ligt.

Zur Umsetzung ist der Beschluss der als Entwurf beigefügten Änderungsvereinbarung erfor-
derlich.

Die Aufteilung der vom Landkreis Harburg bereitgestellten 3,54 Mio. € auf die einzelnen 
Kommunen, erfolgt anhand der zum jeweiligen Stichtag vorhandenen Gruppen in den Kin-
dertagesstätten. Eine Berechnung der Verteilung ist der Sitzungsvorlage als Anlage beige-
fügt. Hiernach erhält die Samtgemeinde Salzhausen 182.057,- € für das Jahr 2018.

Die Investitionsförderung in Höhe von 1.500,- € pro neu geschaffenen Betreuungsplatz fällt 
ab dem 01.01.2018 weg. Die neue Kindertagesstätte am Hang ist hiervon nicht betroffen. Die 
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vom Landkreis Harburg zugesagten Fördermittel werden für bereits im Jahr 2017 begonnene 
Baumaßnahmen ausgezahlt, auch wenn die Fertigstellung erst in 2018 oder 2019 erfolgt.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Samtgemeinde Salzhausen erhält für die laufenden Kosten der Kindertagesstätten einen 
Zuschuss in 2018 in Höhe von 182.057,- €.

Beschlussvorschlag:
Die im Entwurf vorliegenden Änderungsvereinbarung zur „Vereinbarung über die Wahrneh-
mung von Aufgaben der Jugendhilfe gemäß § 69 Absatz 6 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes 
Buch (VIII) / Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG) i. v. m. § 13 Absatz 1 Nds. AG KJHG 
durch die Städte und Gemeinden im Landkreis Harburg (Förderung von Kindern in Tagesein-
richtungen und in Kindertagespflege)“ wird beschlossen.

Anlagen:
- Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe gemäß § 69 Absatz 6 
Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) / Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG) i. v. m. § 
13 Absatz 1 Nds. AG KJHG durch die Städte und Gemeinden im Landkreis Harburg (Förde-
rung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege) vom 01.01.2007

- Änderungsvereinbarung im Entwurf

- Anlage 1 zum Änderungsvertrag (Verteilungsschlüssel für die Kostenbeteiligung)
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Ä n d e r u n g s v e r e i n b a r u n g  z u r  

V E R E I N B A R U N G  

über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe gemäß 
§ 69 Absatz 6 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) / Kinder- und Ju-

gendhilfegesetz (KJHG) i. V. m. § 13 Absatz 1 Nds. AG KJHG durch die Städte 
und Gemeinden im Landkreis Harburg vom August 2007 

 
(Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege) 

 
 

zwischen dem  Landkreis Harburg
 

vertreten durch 
den Landrat 

Rainer Rempe
 
 

und der 

 
vertreten durch 
 
 
 
  
Die Vereinbarung vom August 2007 wird wie folgt geändert: 
 

§ 1 

 
1. § 2 Abs. 1 wird durch folgende Sätze ergänzt: 
 
Der Landkreis Harburg beteiligt sich in den Jahren 2018 und 2019 mit einem 
Betrag von jeweils insgesamt 3.540.000,00 EUR an den laufenden Kosten. Die-
ser Betrag wird gemäß dem als Anlage 1 beigefügten Verteilungsschlüssel auf 
die Städte, Samt- und Einheitsgemeinden entsprechend aufgeteilt. Stichtage 
für die Festlegung der Gruppenanzahl sind der 01.01.2018 und der 01.01.2019. 
 
Die Auszahlung des Betrages erfolgt in 4 Raten, jeweils zur Mitte des Quartals. 
 

 



 
Vereinbarung über die Förderung von  
Kindern in Kindertageseinrichtungen 
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Über die Höhe der Beteiligung ab 01.01.2020 wird bis zum 30.06.2019 eine Ver-
einbarung getroffen. 
 
 
2. § 3 wird vollständig gestrichen. Eine Investitionsförderung erfolgt ab 2018 

nicht mehr. 

§ 7  

INKRAFTTRETEN 

 
1. Die Änderungsvereinbarung tritt zum 01.01.2018 in Kraft.  

2. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

 
Winsen (Luhe),  Ort 
   
   
   
   
   
Rainer Rempe   
Landrat   
Landkreis Harburg  Gemeinde 

 



Anlage 1 zum Änderungsvertrag vom 28.12.2018

Verteilungsschlüssel für die Kostenbeteiligung des Landkreises Harburg an den laufenden Kosten

zu verteilende Gesamtzuschussmasse : 3.540.000 €  

Kommune
Anzahl 

Halbtags-
gruppen

Anzahl 
Ganztags-
gruppen

Anzahl 
altersübergrei-
fende Gruppen

Anzahl Krippen-
gruppen

Faktor 1 2 3 3

Gemeinde Neu Wulmstorf 10 18 3 11 88                                                296.686 € 

Gemeinde Rosengarten 12 9 0 9 57                                                192.171 € 

Gemeinde Seevetal 34 30 0 27 175                                                588.314 € 

Gemeinde Stelle 3 10 0 8 47                                                158.457 € 

Gemeinde Drage
(Samtgemeinde Elbmarsch)

3 3 0 3 18                                                  60.686 € 

Gemeinde Marschacht
(Samtgemeinde Elbmarsch)

4 1 1 2 15                                                  50.571 € 

Gemeinde Tespe
(Samtgemeinde Elbmarsch)

2 1 0 2 10                                                  33.714 € 

Samtgemeinde Hanstedt 16 5 3 8 59                                                198.914 € 

Samtgemeinde Hollenstedt 5 7 0 6 37                                                124.743 € 

Gemeinde Bendestorf 
(Samtgemeinde Jesteburg)

3 1 0 2 11                                                  37.086 € 

Gemeinde Jesteburg 
(Samtgemeinde Jesteburg)

8 5 0 4 30                                                101.143 € 

Samtgemeinde Salzhausen 9 9 1 8 54                                                182.057 € 

Samtgemeinde Tostedt 4 9 30 12 145                                                488.857 € 

Stadt Buchholz 28 23 5 26 167                                                563.029 € 

Stadt Winsen 32 22 2 19 138                                                463.571 € 

Gesamt 172 152,5 44,5 146,5 1050                                   3.539.999 € 

Die Aufteilung der vom Landkreis Harburg bereitzustellenden Mittel auf die einzelnen kreisangehörigen Gemeinden erfolgt anhand  der zum jeweiligen 
Stichtag vorhandenen und von der zuständigen Fachaufsichtsbehörde genehmigten Gruppen in den Kindertagesstätten gemäß der nachfolgenden 
Berechnungstabelle.                                                                                                           
Den unterschiedlichen Gruppentypen (Halbtags- bzw. Ganztagsgruppen im Elementarbereich, Krippengruppen und altersübergreifende Gruppen) und den 
damit verbundenen unterschiedlichen Kosten wird bei der Berechnung mit einem entsprechenden Gewichtungsfaktor Rechnung getragen. 

Folgende Gewichtungsfaktoren finden Anwendung:

Elementar Halbtagsgruppe (bis einschließlich 6 Std. täglich Regelöffnungszeit):   Faktor = 1
Elementar Ganztagsgruppe (über 6 Std. täglich Regelöffnungszeit):   Faktor = 2
Altersübergreifende Gruppe (0-6 Jahre):   Faktor = 3
Krippengruppe:   Faktor = 3                                                                                                                                                                                                                      

Gesamtfaktor Zuschussanteil der Kommune
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